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Expertenseminar: Gemeinkosten(unter)deckung bei

Sach- und Bauzeitnachträgen

Rechtliche und baubetriebliche Probleme bei Durchsetzung und Abwehr von Deckungsbeiträgen

Datum: Dienstag, 01.12.2026, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 499,- Euro zzgl. 19% MwSt.

Dr. Birgit Franz

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Bau- und

Architektenrecht

ist Gründerin der im Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht

spezialisierten Sozietät franz + partner rechtsanwälte mbB. Frau Dr.

Franz berät seit 25 Jahren Bauunternehmen ebenso wie Investoren in

allen Bereichen des Bau- und Vergaberechts und vertritt diese in ge-

richtlichen sowie außergerichtlichen Verfahren. Sie begleitet Auftrag-

geber wie auch Bieter bereits in Vergabeverfahren und ist daher mit

der Kalkulation der Vergütung sowohl im Zuge der Angebots- wie

auch der Nachtragserstellung und -prüfung regelmäßig befasst. Ne-

ben ihrer anwaltlichen Tätigkeit publiziert Frau Dr. Franz in den ein-

schlägigen baurechtlichen Fachzeitschriften und ist Co-Autorin diver-

ser Praxishandbücher sowie Herausgeberin des 2020 in 2. Auflage er-

schienenen Handbuchs "Baunebenrechte". Sie ist Vorstandsvorsitzen-

de der ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltverein und Mitglied der

Deutschen Gesellschaft für Baurecht sowie Schiedsrichterin nach der

Streitlösungsordnung für Baurecht (SL Bau). Frau Dr. Franz wird in

den diversen, einschlägigen Rankings seit vielen Jahren als führende

Partnerin im Baurecht gelistet.

Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch

ö.b.u.v. Sachverständiger

ist Inhaber des Lehrstuhls für Baubetrieb und Bauwirtschaft

an der Hochschule Bochum sowie Partner einer Ingenieursozietät für

baubetriebliche Fragestellungen, Beratungen und Schlichtung bei Ver-

gütungsstreitigkeiten und Bauablaufstörungen. Herr Prof. Katten-

busch ist von der Ingenieurkammer Bau NRW als Sachverständiger öf-

fentlich bestellt und vereidigt auf dem Fachgebiet "Baupreisermitt-

lung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablauf-

störungen". Darüber hinaus ist er Autor diverser Veröffentlichungen,

u.a. Plümecke "Preisermittlung für Bauarbeiten", Althaus/Bartsch/Kat-

tenbusch: "Nachträge im Bauvertragsrecht" und kommentiert im

Leupertz/Preussner/Sienz § 650c BGB. Herr Prof. Kattenbusch ist Vor-

standsmitglied des Deutschen Baugerichtstags und leitet den Arbeits-

kreis Sachverständigenrecht in der deutschen Gesellschaft für Bau-

recht sowie den Arbeitskreis X Baubetrieb des Deutschen Baugerichts-

tags.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Auftraggeber- und Auftragnehmervertre-

ter, Geschäftsführer, Technische Führungskräfte, Projektleiter, Baulei-

ter, Kalkulatoren, Baujuristen und Richter.

Ziel

Gemeinkosten sind alle im Betrieb anfallenden Kosten, die einem

Kostenträger nicht direkt zuzuordnen sind, also allgemeine Ressour-

cen widerspiegeln, die für den Herstellungsprozess benötigt werden.

Ändern sich Vergütung oder Ausführungszeitraum, so stellt sich die

Frage, ob und inwieweit die Gemeinkosten über die gesonderten Ver-

gütungs-, Entschädigungs- oder Schadensersatzansprüche des Auf-

tragnehmers gedeckt werden. Eine Gemeinkostendeckung ist nur in §

2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B ausdrücklich geregelt. Sinn dieser Regelung ist

es, den gesamten kalkulierten Deckungsbeitrag aus dem alten Ein-

heitspreis zu erhalten, der sich aus den Gemeinkostenzuschlägen auf

die Einzelkosten der Teilleistungen ergibt. Kann der Auftragnehmer

aber auch bei einer Vergütungsanpassung wegen Modifizierung der

zu erbringenden Leistung eine Deckung der kalkulierten Gemeinkos-

ten sicherstellen, ist er auf die kalkulierten Gemeinkosten verwiesen

(so offenbar das OLG Hamm im Urteil vom 09.05.2018 - 2 U 88/117)

oder kann er zusätzliche Deckungsbeiträge beanspruchen? Wie wer-

den zusätzliche Deckungsbeiträge im Falle unterdeckter Einzelkosten

der Teilleistung ermittelt (hierzu KG, Urteil vom 10.07.2018 - 21 U

30/17)? Was ändert sich durch die Regelung im neuen Bauvertrags-

recht, wonach der Auftragnehmer die tatsächlich erforderlichen Kos-

ten beanspruchen kann, und was meint § 650c BGB mit angemesse-

nen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten? Kann der Auftrag-

nehmer im Falle der Bauzeitverlängerung als Entschädigungs- oder

Schadensersatzanspruch die Erstattung einer erlittenen Unterdeckung

der Gemeinkosten beanspruchen? Was bedeutet das Urteil des BGH

vom 26.10.2017 VII ZR 16/17, wonach der Entschädigungsanspruch

aus § 642 BGB auch die in der Vergütung enthaltenen Anteile für All-

gemeine Geschäftskosten umfasst? Und vor allem, was ergibt sich

aus dem Urteil des BGH vom 08.08.2019 - VII ZR 34/18, wonach der

Auftragnehmer im Falle der Mengenmehrung die Vergütung anhand

der tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zu-

schläge für AGK ermitteln kann? Diese hoch praxisrelevanten Fragen

erörtern die Referenten unter Berücksichtigung der aktuellen Recht-

sprechung aus baubetrieblicher wie aus rechtlicher Perspektive.

Themen

1. Definition der Gemeinkosten (AGK, BGK, Wagnis/Gewinn)

2. Kalkulation der Gemeinkosten (als Zuschlagssatz oder über

die Endsumme)

3. Baubetriebliche und rechtliche Folgen der gewählten Kalku-

lationsmethode

4. Differenzierte Betrachtung je nach Anspruchsgrundlagen

(Vergütung, Schadensersatz oder Entschädigung)

5. Erhöhte Gemeinkosten bei Mindermengen (Abhängigkeit

von der Kalkulation)

6. Zusätzliche Gemeinkosten bei Mehrmengen?

7. Zusätzliche Gemeinkosten bei geänderten und zusätzlichen

Leistungen nach der VOB/B

8. Zusätzliche Gemeinkosten bei geänderten und zusätzlichen

Leistungen nach dem neuen Bauvertragsrecht, § 650c BGB?

9. Zusätzliche Gemeinkosten als Schadensersatz im Falle der

Bauzeitverlängerung gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B?

10. Zusätzliche Gemeinkosten als Entschädigung gemäß § 642

BGB?

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30 - 11:00 Referat (1,5 h)

11:00 - 11:15 Kaffeepause

11:15 - 12:45 Referat (1,5 h)

12:45 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 15:15 Referat (1,5 h)

15:15 - 15:30 Kaffeepause

15:30 - 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind jederzeit willkommen.
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